
Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die Versorgung mit Fern-

wärme durch die Stadtwerke Demmin GmbH 
 
 

1. Gegenstand des Vertrages 

 

1.1 Gegenstand des Vertrages ist die Belieferung mit Fernwärme aus dem Versorgungs-

netz der Stadtwerke Demmin GmbH 

1.2 Die Stadtwerke Demmin GmbH, ist berechtigt, die Temperaturfahrkurve der TAB – 

Heizwasser und die Temperaturspreizung zu ändern. Die Stadtwerke Demmin wird 

bei einer solchen Maßnahme die Heizwasser – Durchflussmenge so anpassen, dass 

der Wärmeleistungsbedarf des Kunden auch weiterhin gedeckt wird. In wirtschaftli-

cher Hinsicht ergeben sich daraus für den Kunden keine Nachteile. Die Stadtwerke 

Demmin wird den Kunden über die Änderung schriftlich informieren. 

1.3 Die Stadtwerke Demmin GmbH erklärt sich grundsätzlich bereit, auf Verlangen des 

Kunden die genannte Wärmeleistung zu ändern, sofern ihr dies technisch und wirt-

schaftlich möglich ist. Der Umfang einer vom Kunden verlangten Reduzierung des 

Wärmeleistungsbedarfs ist von diesem mit Antragstellung anhand einer Heizlast-

rechnung (nach neuster DIN) nachzuweisen. Voraussetzung für die Änderung der 

Wärmeleistung ist außerdem, dass über technische und wirtschaftliche Bedingungen 

für die Leistungsänderung zwischen dem Kunden und den Stadtwerken Demmin ein 

Ergänzungsvertrag abgeschlossen wird. Eine vorübergehende Mehrlieferung begrün-

det keine Verpflichtung der Stadtwerke Demmin zur Bereitstellung der erhöhten 

Leistung.  

 

2. Preise 

 

2.1 Die Preise entsprechen dem jeweils gültigem Versorgungsvertrag sowie den jeweils 

gültigen Preisanpassungen. Die Preise verändern sich nach den in den jeweils gülti-

gen Preisbestimmungen. Preisänderungen werden nach öffentlicher Bekanntgabe 

wirksam.  

2.2 Wird durch Gesetze oder andere Rechtsvorschriften der Aufwand für die Versorgung 

erhöht oder gesenkt bzw. werden Steuern, Gebühren oder Abgaben im Zusammen-

hang mit der Versorgung geändert, so können sich die vorgenannten Preise entspre-

chend den Auswirkungen der Vorschriften anteilig von dem Zeitpunkt ändern, an 

dem die Erhöhung bzw. Verringerung in Kraft tritt. Die Preise werden durch die 

Stadtwerke Demmin angepasst. 

2.3 Die Stadtwerke Demmin wird dem Kunden Preisänderungen mindestens einen Mo-

nat vor diesem Zeitpunkt schriftlich mitteilen. Die Mitteilung kann über eine Presse-

mitteilung in den Demminer Nachrichten erfolgen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten 

Änderung nicht einverstanden und teilt er diese den Stadtwerken Demmin innerhalb 

von 4 Wochen ab dem Zugang der Benachrichtigung mit, gilt der Vertrag ab diesem 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung als gekündigt. Macht der Kunde von 

diesem Recht kein Gebrauch, gilt die Änderung als genehmigt. Auf diese Folgen 

wird der Kunde von den Stadtwerken Demmin in der Mitteilung gesondert hingewie-

sen. 

                                                                  



 

3. Messung/Abrechnung/Zahlung/Verzug  

 

3.1 Einzelheiten der Messung und Abrechnung, insbesondere der Abrechnungszeitraum, 

ergeben sich aus der AVBFernwärmeV. Die verbrauchsunabhängigen Entgelte 

(Grundpreis bzw. Messpreis) sind, auch wenn kein Wärmeverbrauch erfolgt, ab dem 

Zeitpunkt der Wärmebereitstellung zu zahlen. Beginnt oder endet die Verpflichtung 

zur Wärmebereitstellung innerhalb eines Abrechnungszeitraumes, so werden die ver-

brauchsunabhängigen Entgelte zeitanteilig berechnet. Dies gilt in gleicher Weise bei 

einer Änderung des Wärmeleistungsbedarfs gemäß Punkt 1.3 des Vertrages.  

3.2 Sämtliche Rechnungsbeträge sind 14 Tage nach ihrem Zugang, Abschläge zu dem 

von Stadtwerken Demmin festgelegten Zeitpunkt, ohne Abzug zu zahlen. 

3.3 Die Kosten, die den Stadtwerken Demmin wegen Zahlungsverzug und Einstellung 

sowie Wiederaufnahme der Versorgung zu erstatten sind und die Höhe der Verzugs-

zinsen ergeben sich aus dem jeweils gültigen Vertrag. 

 

4. Weiterleitung der Fernwärme an Mieter und sonstige Dritte 

 

Der Kunde ist berechtigt, die Wärme an seine Mieter, soweit sie Mieter von Räumen 

in seinem Anschlussgebäude sind, weiterzuleiten. In diesen Fällen ist er im Rahmen 

seiner rechtlichen Möglichkeiten verpflichtet sicher zustellen, dass die Mieter gegen-

über den Stadtwerken Demmin aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden 

Schadensersatzsprüche erheben können, als sie in § 6 (1 bis 3) und § 7 AVBFern-

wärmeV vorgesehen sind. Der Kunde ist nicht berechtigt, die gelieferte Wärme an 

Dritte weiterzuleiten bzw. ein eigenes Fernwärmeverteilernetz (Weiterleiter) außer-

halb des Anschlussgebäudes zur Versorgung Dritter zu betreiben. 

Änderung der Verbrauchsstellen sowie Wohn- bzw. Geschäftssitz des Kunden sind 

mindestens 6 Wochen vor der Veränderung den Stadtwerken Demmin schriftlich 

mitzuteilen. 

 

5. Zutrittsrecht  

 

5.1 Der Kunde gestattet den mit einem Ausweis versehenen Mitarbeitern von den Stadt-

werken Demmin bzw. den Beauftragten den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in 

§ 11 AVBFernwärmeV genannten Einrichtungen, soweit dies für die Prüfung der 

technischen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 

und der AVB FernwärmeV, insbesondere zur Ablesung oder zur Ermittlung preisli-

cher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist. 

5.2 Bei unberechtigter Verweigerung des Zutritts liegt eine Zuwiderhandlung gemäß § 

33 Abs. 2 AVBFernwärme vor. Der sich daraus ergebende Nachteil/Schaden ist vom 

Kunden zu ersetzen. 

5.3 Der Kunde ist im Fall von Vermietung verpflichtet, seinen Mietern aufzuerlegen, den 

mit einen Ausweis versehenen Mitarbeitern der Stadtwerke Demmin bzw. einen Be-

auftragten, insbesondere zur Prüfung technischer Einrichtungen, zur Ablesung sowie 

zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen, Zutritt zu Ihren Räumen zu ge-

währen. Der Kunde ist verpflichtet, soweit aus den genannten Gründen erforderlich, 



den Beauftragten die Möglichkeit zu verschaffen, die Räume sonstiger Dritte zu be-

treten. 

6. Mitteilungspflicht des Kunden    

 

Mitteilungen des Kunden gemäß § 15 Abs. 2 AVB FernwärmeV haben unverzüglich 

und schriftlich zu erfolgen. 

 

7. Sonstiges 

 

Die Stadtwerke Demmin GmbH ist berechtigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen dieses Vertrages, die TAB-Heizwasser (allgemeine Versorgungsbedingung im 

Sinne der AVBFernwärmeV) durch öffentliche Bekanntgabe zu ändern (§ 1(4), § 4(1 

und 2) AVBFernwärmeV). 

 

8. Schlussbestimmungen 

 

8.1 Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages treten alle früheren Verträge über die Versor-

gung mit Fernwärme, deren Nachträge (und alle zusätzlichen Vereinbarungen) außer 

Kraft. 

8.2 Alle Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, einschließlich einer Änderung  

oder Ergänzung dieser Geschäftsbedingung, bedürfen der Schriftform. 

8.3 Die in diesem Vertrag erhobenen Daten werden von den Vertragsparteien unter Ein-

haltung der Bestimmungen der einschlägigen Datenschutzgesetze zum Zwecke der 

Vorbereitung, Begründung und Realisierung des Vertragsverhältnisses erhoben, ver-

arbeitet und genutzt. 

8.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtlich unwirksam oder undurch-

führbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

dadurch nicht berührt. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass eine un-

wirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine solch ersetzt wird, die dieser 

in ihrem wirtschaftlichen Zweck unter Berücksichtigung dieses Vertrages am nächs-

ten kommt. Dies gilt auch für Vertragslücken. 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtwerke Demmin GmbH, 2016  

   
 


